
Anlage 1 zur Magis t ra tsvor lage Nr.

Aufg rund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekannt -
machung vom 07.03.2005 (GVBI. l S. 142), zu le tz t geändert durch Gesetz vorn 21.07.2006
(GVBI. l S. 394, 420), der §§ 1, 2, 3 und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben vom
17.03.1970 (GVBI. l S. 225), zuletzt geändert durch Ar t ike l 7 b des Gesetzes zur Änderung
der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom 31.01.2005 (GVBI. l S. 54) hat
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Of fenbach am Main am |TT.MM.JJJJ| die fol-
gende Satzung beschlossen:

Ersetzungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Steuer
auf Sp ie lapparate im Gebiet der Stadt Offenbach am Main

§ 1
Steuererhebung

Die Stadt Of fenbach am Main erhebt eine Steuer auf Spie lapparate als ört l iche Auf -
wandsteuer.

§ 2
Steuergegenstand

Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für die Benutzung von Spiel- und Gesch ick l ichke i ts -
apparaten, soweit sie öf fent l ich zugänglich sind.

§ 3
Bemessungsgrundlage

Die Steuer bemisst sich nach der elektronisch gezählten Brut tokasse (Brut tokasse ist die
elektronisch gezählte Kasse zuzüglich Röhrenentnahmen abzüglich Röhrenauffüllungen,
Falschgeld und Fehlgeld).
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§ 4
Steuersätze

(1) a) Die Steuer bet rägt je angefangenem Kalendermonat und Apparat für die
Erhebungszei träume vom 01.01.1997 bis 31.12.2006

1. für Apparate mit Gewinnmögl ichkeit

a) in Spielhallen

01.01.1997 bis 31.12.2001
01.01.2002 bis 31.12.2006

b) in Gas ts tä t ten und an
sonst igen Aufs te l lor ten

01.01.1997 bis 31.12.2001
01.01.2002 bis 31.12.2006

2. für Apparate ohne Gewinnmögl ichkei t

a) in Spielhal len

01.01.1997 bis 31.12.2001
01.01.2002 bis 31.12.2006

b) in Gasts tä t ten und an
sonst igen Aufste l lor ten

01.01.1997 bis 31.12.2001
01.01.2002 bis 31.12.2006

12 v.H. der Brut tokasse ,

höchstens 153,39 Euro (300,00 DM),
höchstens 153,00 Euro,

10 v.H. der Bru t tokasse ,

höchstens 76,69 Euro (150,00 DM),
höchstens 76,00 Euro;

8 v.H. der Brut tokasse ,

höchstens 51,13 Euro (100,00 DM),
höchstens 51,00 Euro,

6 v.H. der Brut tokasse,

höchstens 25,56 Euro (50,00 DM),
höchstens 25,00 Euro;

3. für Apparate, mit denen Gewal t tä t igke i ten
dargestel l t werden, die eine Verherr l ichung
oder Verharmlosung des Krieges zum
Gegenstand haben oder mit denen sexuel le
Handlungen dargestel l t werden

01.01.1997 bis 31.12.2001
01.01.2002 bis 31.12.2006

20 v.H. der Bru t tokasse ,

höchstens 204,52 Euro (400,00 DM),
höchstens 204,00 Euro.

b) Die Steuer beträgt je angefangenem Kalendermonat und Appara t für die
Erhebungszeiträume ab 01.01.2007

für Apparate mit Gewinnmögl ichkeit

a) in Spielhallen

1.

b) in Gasts tä t ten und an
sonst igen Aufste l lor ten

2. für Apparate ohne Gewinnmögl ichkei t

a) in Spielhallen

b) in Gasts tät ten und an
sonst igen Aufstel lorten

12 v.H. der Brut tokasse
oder wahlweise 153,00 Euro,

10 v.H. der Brut tokasse
oder wahlweise 76,00 Euro;

8 v.H. der Bruttokasse
oder wahlweise 51,00 Euro,

6 v.H. der Brut tokasse
oder wahlweise 25,00 Euro;

3. für Apparate, mit denen Gewal t tät igkei ten
dargestel l t werden, die eine Verherr l ichung
oder Verharmlosung des Krieges zum
Gegenstand haben oder mit denen sexuelle
Handlungen dargestel l t werden 20 v.H. der Bruttokasse

oder wahlweise 204,00 Euro.
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(2) In den Fällen, in denen die Brut tokasse nach § 3 nicht nachgewiesen wird, ge l ten die
in Abs. 1 a) genannten Höchstbeträge bzw. die in Abs. 1 b) genannten Opt ionsbeträge
zugleich als Festbeträge.

§ 5
Verfahren bei der Besteuerung für vergangene und zukünft ige Besteuerungsze i t räume

(1) Unter Berücksicht igung der vorstehenden Best immungen können geänderte Steueran-
meldungen für noch nicht bes tandskrä f t ig gewordene Bes teuerungsze i t räume (Kalen-
derviertel jahre) der Vergangenhei t unter Beifügung entsprechender Belege bis spätes-
tens zu dem vom Magistrat -Kassen- und Steueramt- fes tzusetzenden Termin einge-
reicht werden.

(2) Wurden im Gebiet der Stadt Of fenbach am Main mehrere Appara te mit Gewinnmögl ich-
keit betr ieben, so kann die Besteuerung nach der Brut tokasse für vergangene Besteue-
rungszei t räume nur für alle Appara te mit Gewinnmögl ichkei t einheit l ich mit Bindungs-
wirkung für jeweils ein Kalenderjahr verlangt werden. Das Gleiche gilt für Apparate oh-
ne Gewinnmöglichkeit.

(3) Die Besteuerung nach der Brut tokasse ist nur dann zulässig, wenn der Kassen inha l t für
alle im Gebiet der Stadt Of fenbach am Main betriebenen Appara te mit Gewinnmöglich-
keit manipulat ions- und revisionssicher durch elektronische Zählwerkausdrucke festge-
stel l t und nachgewiesen werden kann. Das Gleiche gilt für Appara te ohne Gewinnmög-
l ichkeit.

(4) Für künft ige Besteuerungszei t räume kann anstel le der Besteuerung nach der Brut to-
kasse eine Besteuerung nach den in § 4 Abs. 1 b) genannten Optionsbeträgen, die
zugleich Festbeträge sind, ver langt werden.

(5) Der Antrag auf abweichende Besteuerung nach Abs. 4 ist bis zum 15. Tag nach Ablauf
des ersten in einem Kalenderjahr zur Besteuerung anfal lenden Kalenderv ier te l jahres
für die Zeit vom Beginn dieses Kalendervier te l jahres an zu stellen.

(6) Die abweichende Besteuerung nach Abs. 4 hat so lange Gült igkeit , bis sie schr i f t l ich
gegenüber dem Magistrat -Kassen- und Steueramt- widerrufen wird. Eine Rückkehr zur
Regelbesteuerung sowie erneute Wechsel zur abweichenden Besteuerung sind jewei ls
nur zum Beginn eines Kalender jahres zu läss ig.

(7) Werden im Gebiet der Stadt Of fenbach am Main mehrere Apparate mit Gewinnmögl ich-
keit betrieben, so kann die abweichende Besteuerung nach Abs. 4 nur für alle Appara te
mit Gewinnmöglichkeit einheitlich beantragt werden. Das Gleiche gilt für Apparate ohne
Gewinnmögl ichkeit .

§ 6
Steuerschuldner

Steuerschuldner ist der Veranstal ter. Veranstal ter ist auch der Eigentümer bzw. derjenige,
dem der Appara t vom Eigentümer zur Nutzung überlassen wird.
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§ 7
Anzeigepf l icht

Der Veransta l ter ist verp f l ich te t , das Aufs te l len von Apparaten unverzügl ich dem Magis t ra t
-Kassen- und Steueramt- mitzuteilen.

§ 8
Entstehung, Festsetzung und Fäl l igkei t

(1) Der Steueranspruch ents teht mit der Verwirk l ichung des Bes teuerungs ta tbes tandes .

(2) Besteuerungszei t raum ist das Kalenderviertel jahr. Hat der Steuerschuldner seine Tä-
t igke i t nur in einem Teil des Besteuerungszei t raumes ausgeübt , so tr i t t dieser Teil an
die Stelle des Kalenderv ier te l jahres.

(3) Der Steuerschuldner ist ve rp f l i ch te t , die Steuer se lbst zu errechnen. Bis zum 15. Tage
nach Ablauf eines Kalendervier te l jahres ist dem Magis t ra t -Kassen- und Steueramt- ei-
ne Steueranmeldung für das vorausgegangene Kalenderv ier te l jahr nach amt l ich vorge-
schriebenem Vordruck einzureichen und die errechnete Steuer zu entr ichten. Die unbe-
anstandete Entgegennahme der Steueranmeldung gilt als S teuer fes tse tzung.

(4) Ein Steuerbescheid ist nur dann zu erteilen, wenn der Steuerpf l icht ige eine Steueran-
meldung nicht abgibt oder die Steuerschuld abweichend von der Anmeldung fes tzuse t -
zen ist. In diesem Fall ist die Steuer innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des
Steuerbescheides zu entr ichten.

(5) Bei der Besteuerung nach der Bru t tokasse sind den Steueranmeldungen nach Abs. 3
Zählwerkausdrucke für den jeweil igen Besteuerungszei t raum beizufügen, die als Anga-
ben mindestens Gerätear t , Gerätetyp, Gerätenummer, die for t laufende Nummer des
Zählwerkausdruckes, die Spieleinsätze, die Gewinne und den Kasseninhal t enthal ten
müssen. Alle durch die Appara te erzeugbaren oder von diesem Apparat vorgenomme-
nen Ausdrucke sind aufbewahrungspf l icht ige Unterlagen im Sinne der Abgabenordnung.

§ 9
Steueraufs icht und Prüfungsvorschr i f ten

Der Magistrat -Kassen- und Steueramt- ist berecht ig t , jederze i t ohne vorher ige Ankünd igung
zur Nachprüfung der Steueranmeldungen und zur Festste l lung von Steuer ta tbes tänden die
Veransta l tungsräume zu betreten und Geschäftsunter lagen einzusehen.

§ 10
Geltung des Gesetzes über kommunale Abgaben

Sowei t diese Satzung nichts anderes bestimmt, gelten die Vorschr i f ten der §§ 4 bis 6 des
Gesetzes über kommunale Abgaben in Ihrer jeweil igen Fassung.
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§11
Inkraft treten

Diese Satzung tr i t t rückwirkend zum 1.1.1997 in Kraft . Sie ersetz t die bisherige, die gleiche
Abgabe regelnde Satzung vom 12.12.1991 und deren Änderungssatzungen vom 25.11.1993,
vom 31.08.1995 und vom 01.11.2001.

Offenbach am Main, den [TT.MM.JjJj| Stadt Of fenbach am Main - Der Magis t ra t
Horst Schneider

Oberbürgermeister
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